
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Ausstellung eines Ersatzführerscheins 

(Auflagenänderung) 
 
 

Angaben zur Person 
Familienname 
 
 

Eingangsstempel der Behörde 

Vorname 
 
 

 

Geburtsdatum + Geburtsort 
 
 

 

Geburtsname 
 
 

 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 
 

Amtl. Vermerke: 
KBA 

Telefon-Nr./Mail 
 
 

 

Es ist mir bekannt, dass unrichtige und unvollständige Angaben die Aufhebung der Fahrerlaubnis rechtfertigen können. 
 

Grund für den Antrag 
Ich beantrage die Änderung meiner Fahrerlaubnis und die Ausstellung eines neuen Führerscheins in folgendem Umfang: 
  

 Umbauten 

 Es liegt eine körperliche Einschränkung vor, die ein angepasstes Fahrzeug (Umbauten) erfordert. Hierfür lege ich 
das Gutachten eines Sachverständigen/Prüfer (aaSoP) einer technischen Prüfstelle (z.B. TÜV, DEKRA) bei. 

  

 Eintragung 
  01 (Sehhilfe, 

Nachweis1 vorlegen) 
 96 (Anhänger, 

Fahrerschulung vorlegen) 
 196 (Zweirad, 

Fahrerschulung vorlegen) 
 Sonstige: 

 
 

 Austragung 
  01 (Sehhilfe, 

Nachweis1 vorlegen) 
 782 (Automatik alle 

Klassen, Fahrprüfung 
erforderlich) 

 1972 (Automatik außer B, 
Fahrprüfung erforderlich) 

 Sonstige: 
 
 

 Änderung 
  78 zu 197 (Automatik aller Klassen mit Wechsel zu Klasse B auf Schaltfahrzeug, Fahrerschulung vorlegen) 

 
 

Bitte legen Sie dem Antrag neben den ggf. oben genannten Unterlagen eine Kopie Ihres Ausweises und eine Kopie des 
bisherigen Führerscheins bei. Hinweis zur Fahrerschulung: Sie können den Antrag bereits vor Abschluss der 
Fahrerschulung stellen. Sie weisen die Fahrerschulung dann bei Abholung des Führerscheins nach. 
 

Bitte denken Sie an das Lichtbild und die Unterschrift zum Aufdruck auf den neuen Führerschein (siehe Seite 2). 
 

Bestelloptionen: 
 Bestellung Führerschein per Express (zusätzliche Gebühr 24,50 €) (keine Express-Bearbeitung) – Lieferzeit ca. 1 Woche 

Wenn Sie keine Express-Bestellung wünschen, wird der Führerschein per Normal-Lieferung bestellt (Lieferzeit ca. 5 Wochen). 
 

Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 

 
 

  

 
 

Stand: 01/26 
 

Bitte Rückseite/Seite 2 beachten!  

  

 

Hinweise zum Datenschutz: www.zollernalbkreis.de/ds-ordnung 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten ist § 21 der Fahrerlaubnis-Verordnung. Ohne diese Daten kann über den Antrag nicht entschieden werden. 

 
AUFL 
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Name, Vorname 
(wenn nicht auf Rückseite des Antrags gedruckt): 

 

  
Geburtsdatum 
(wenn nicht auf Rückseite des Antrags gedruckt): 

 

 
 
 
 

Bisheriger Führerschein (wenn nicht aus beigefügter Kopie ersichtlich) 
Klasse: erteilt/erweitert am: durch (Behörde): Führerscheinnummer: 

 
 

   

 
 
 
 
Lichtbild und Unterschrift für den Aufdruck auf den neuen Kartenführerschein: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nachweis Sehhilfe bei Ein-/Austragung Sehhilfe 
 

 Nachweis Sehvermögen für die Gruppe 1 (Klassen A, A1, A2, AM, B, BE, L, T): 
eine Sehtestbescheinigung (z.B. vom Optiker) nach § 12 Abs. 3 FeV oder ein Zeugnis nach § 12 Abs. 5 FeV 
i.V.m. Anlage 6 Nr. 1 zur FeV 
 

 Nachweis Sehvermögen für die Gruppe 2 (Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE): 
eine ärztliche Bescheinigung oder ggf. ein augenärztliches Zeugnis über das Sehvermögen nach § 12 Abs. 6 
FeV i.V.m. Anlage 6 Nr. 2 zur FeV 
 

Sollten Sie Fahrerlaubnisklassen aus beiden Gruppen haben und die Eintragung/Austragung der Sehhilfe nur für die 
Gruppe 1 wünschen, ist ein Sehtest ausreichend (Gruppe 2 bleibt dann im Führerschein unverändert). Der Nachweis 
für die Gruppe 2 ist grundsätzlich auch für die Gruppe 1 gültig. 

 
 

2 Angabe der Fahrschule bei Austragung 78/197 
 

Für die vollständige Austragung der Schlüsselzahl 78 bzw. 197 ist eine Fahrprüfung erforderlich. Bitte geben Sie daher 
die gewünschte Fahrschule und den TÜV-Standort an. Die Fahrprüfung wird in der Regel auf einem Fahrzeug der Klasse 
B abgelegt. 
  

Fahrschule:  
 

Prüfort:  
TÜV:  

 

Unterschrift des Antragstellers im umrandeten Feld 
(bitte jeweils 2 mm Abstand zur Linie halten) 

 

Hier biometrisches 

Lichtbild einkleben 
(Größe: 35 x 45 mm) 

Bitte beachten Sie: 
 
Der Gesetzgeber hat zum 01.05.2025 eingeführt, dass Lichtbilder für Ausweisdokumente nur noch 
mittels QR-Code abgegeben werden können. Der Gesetzgeber hat die Fahrerlaubnisbehörden nicht 
dazu ermächtigt, diese QR-Codes auszulesen. Daher ist es weiterhin erforderlich ein herkömmliches 
Lichtbild in Papierformat einzureichen. Hiervon ausgenommen ist, wenn Sie den gesamten Antrag 
elektronisch stellen, da Sie dort das Lichtbild im Antragsverfahren hochladen und selbst elektronisch 
übermitteln. 


